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AUSSERORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 

MITTWOCH, 3. FEBRUAR 2010 
20.15 UHR IM MYTHENFORUM SCHWYZ 

 
 

TRAKTANDEN UND INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 
 

1. Verpflichtungskredit von Fr. 1’900'000.-- für Projektierung mit Architekturwettbewerb für 
den Neubau eines gemeindeeigenen Alterszentrums in Ibach Seite 2  

  
2. Verpflichtungskredit von Fr. 500‘000.- für die Projektierung einer neuen Doppelturnhalle 

bei der Schulanlage Lücken Seite 7  

 

 
Die Traktanden 1 und 2 werden an der Gemeindeversammlung beraten und anschliessend an 
die Urnenabstimmung vom 7. März 2010 überwiesen.   

6430 Schwyz, 18. Dezember 2009 Im Namen des Gemeinderates 
 Dr. Stephan Landolt, Gemeindepräsident 
 Bruno Marty, Gemeindeschreiber 
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Traktandum 1 
 

Verpflichtungskredit von Fr. 1’900'000.-- für Projektierung mit Archi-
tekturwettbewerb für den Neubau eines gemeindeeigenen Alterszent-
rums in Ibach 
 

 

Kurz-Zusammenfassung  
 

Die drei Häuser Eigenwies, Abendruh und Bergblick bilden zusammen das Alters- und 

Pflegeheim der Gemeinde Schwyz. Auf Grund einer Studie und verschiedenen Abklä-

rungen hat sich der Gemeinderat entschieden auf die Sanierung der Häuser zu verzich-

ten und eine Neubauvariante als beste zukunftsorientierte Lösung angesehen. Für die 

Durchführung eines Architekturwettbewerbes und die Weiterbearbeitung des Siegerpro-

jektes bis zu einer abstimmungsreifen Vorlage eines Baukredites wird ein Planungskredit 

von Fr. 1‘900‘000.- beantragt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Das Alters- und Pflegeheim der Gemeinde Schwyz 
in Ibach besteht aus den Häusern Eigenwies, 
Abendruh und Bergblick (von oben nach unten). 
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A. Bericht 
 
Ausgangslage 

Die drei Häuser Eigenwies (Baujahr 1896), Abendruh (Baujahr 1968) und Bergblick (Baujahr 
1978) in Ibach bilden zusammen das Alters- und Pflegeheim der Gemeinde Schwyz. Haupt-
sächlich werden die beiden Häuser Abendruh und Eigenwies mit Pensionären belegt, wäh-
rend die Zimmer im Haus Bergblick derzeit an AHV- und IV-Bezüger vermietet sind. Die drei 
Gebäude sind räumlich voneinander getrennt und bilden betrieblich keine Einheit, was den 
betrieblichen Aufwand verkompliziert und auch verteuert. An allen drei Baukörpern zeigt sich 
ein bedeutender Sanierungsbedarf; Fassaden und Fenster sind wärmetechnisch nicht mehr 
zeitgemäss, Gebäudeinstallationen sind veraltet und störungsanfällig. Auch sind die sanitären 
Installationen ungenügend und nicht behindertengerecht. 
 
Das Amt für Gesundheit und Soziales des Kantons Schwyz hat für die stationäre Langzeit-
pflege eine Bedarfsplanung 2010 – 2030 (Stand 09/2009) ermittelt. Daraus geht hervor, 
dass die Gemeinde Schwyz im Jahr 2010 genügend Plätze in Alters- und Pflegeheimen anbie-
ten kann. Bis ins Jahr 2020 wird ein zusätzlicher Bedarf von ca. 40 Plätzen und bis ins Jahr 
2030 ein weiterer Bedarf von ca. 40 Plätzen ausgewiesen. Diese können im bestehenden Al-
ters- und Pflegeheim der Gemeinde Schwyz mit der Sanierung der Gebäude nicht realisiert 
werden. Ebenfalls nicht in die bestehende Infrastruktur integrierbar sind zusätzliche Angebote 
für betagte Mitmenschen wie z.B. Mittagstisch, Tagesklinik, Ferien- und Entlastungsplätze 
oder die wünschbare Anbindung der benachbarten Alterswohnungen.  
 
Lösungsansatz 

Der Gemeinderat Schwyz liess für die dringend notwendige Beschaffung der notwendigen 
und auch zeitgemässen Infrastruktur für betagte Menschen eine Studie ausarbeiten. Intensiv 
geprüft und einander als Variante gegenüber gestellt wurden die Sanierung der bestehenden 
Gebäude oder auch die Realisierung eines Neubaus.  
 
Á Sanierung der bestehenden Gebäude 

Mit Renovations- und Sanierungsarbeiten an den bestehenden Gebäuden können gemäss 
schweiz. Fachstelle für behindertengerechtes Bauen zusätzliche Anbauten, Umbauten und 
Anpassungen für rollstuhlgängige und behindertengerechte Zimmer erstellt werden. Eine Sa-
nierung und Anpassung an heutige Infrastrukturngebote ist jedoch nur beschränkt möglich. 
Während der rund fünf- bis sechsjährigen Umbauzeit müsste mit erheblichen Bauimmissionen 
gerechnet werden. Auch können in dieser Phase bis zu 30 Wohnplätze nicht belegt werden, 
die betroffenen Pensionäre müssten umplatziert und der Personalbestand befristet und allen-
falls durch Kündigungen reduziert werden. Besonders gravierend ist jedoch die Erkenntnis, 
dass die Betriebsabläufe – wegen der Distanzen zwischen den Gebäuden und der dezentral 
angeordneten Infrastruktur – ineffizient und die Betriebskosten vergleichsweise hoch bleiben. 
Die dringend wünschbare Anbindung an die Alterswohnungen ist nicht realisierbar gegeben 
und eine Erweiterung des Angebotes beispielsweise durch Mittagstisch, Tagesklinik oder Fe-
rienplätze ist nur stark beschränkt möglich. Schliesslich zeichnet sich über den blossen Sanie-
rungs- und Renovationsaufwand hinaus eine nicht unbedeutende Menge von infrastrukturel-
len Anpassungen mit entsprechender Kostenfolge ab. Insgesamt ist davon auszugehen, dass 
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für Sanierungen und Renovationen der bestehenden Gebäude des Alters- und Pflegeheimes 
der Gemeinde Schwyz mit Gesamtinvestitionen von bis zu ca. 26 Millionen Franken aufzu-
wenden sind. Der nachgewiesene Mehrbedarf an Pflegeplätzen kann mit der Sanierung der 
bestehenden Gebäude nicht integriert, resp. realisiert werden. 
 
Á Neubau 

Mit einem Neubau kann die Bedarfsplanung für die stationäre Langzeitpflege berücksichtigt 
werden und ein Gebäude oder ein Gebäudekomplex mit zeitgemässen Konzepten und zu-
kunftsorientierten Wohn- und Lebensformen erstellt werden. Die heutigen Bedürfnisse im 
privaten Wohnbereich, wie auch die neusten Erkenntnisse der Pflege können bei einem Neu-
bau miteinbezogen werden. Betriebsabläufe können effizient gestaltet und zentrale Infra-
strukturen für den Gesamtbetrieb realisiert werden. Planung und Bau behindern den derzeiti-
gen Alters- und Pflegeheimbetrieb nicht. Auch lassen sich durchaus Synergien mit verwand-
ten Angeboten für betagte Mitmenschen erreichen. 
 
Kurzbeschrieb des Projektes 

Aufgrund der Variantenstudie hat der Gemeinderat eine Neubauvariante als beste zukunfts-
orientierte Lösung angesehen. Zu planen ist ein neues Alterszentrum mit ca. 120 Betten, inkl. 
einer integrierten Dementenabteilung auf der gemeindeeigenen, östlich an das bestehende 
Alters- und Pflegeheim angrenzenden Parzelle 1329 (Ziegellücken). Die benötigte Landfläche 
befindet sich im Besitz der Gemeinde Schwyz, bedarf aber für die Realisierung des Projektes 
noch einer Einzonung. Darüber wird eine separate Volksabstimmung durchzuführen sein, 
wenn der benötigte Flächenbedarf des künftigen Alterszentrums genauer definiert ist. Zusätz-
liche Angebote wie Mittagstisch, Tagesklinik und Ferienzimmer sollen nach Möglichkeit in 
das Alterszentrum integriert werden. Gemäss Kostenschätzung und Richtwerten wird von ei-
ner Bausumme von ca. 35 - 40 Mio ausgegangen. Es kann mit einem Kantonsbeitrag im ge-
setzlichen Rahmen gerechnet werden. Bei der Planung sollen bereits Erweiterungsmöglichkei-
ten von ca. 40 Plätzen, gemäss Bedarfsplanung für das Jahr 2030 aufgezeigt werden. 
 
 
 

B. Kosten und Termine 
 
Die Planung für ein neues Alterszentrum der Gemeinde Schwyz stellt sehr hohe Anforderun-
gen sowohl gestalterischer wie auch betrieblicher Art. Mit der vom Gemeinderat beschlosse-
nen Durchführung eines Architekturwettbewerbes können dafür die besten Varianten erwar-
tet werden. Nach dessen Abschluss und Jurierung ist das ausgewählte Siegerprojekt soweit zu 
bearbeiten, dass ein eigentliches Vorprojekt samt Kostenvoranschlag vorliegt. Über dessen 
Realisierung bzw. den dafür erforderlichen Baukredit werden die Stimmbürger zu einem spä-
teren Zeitpunkt an der Urne entscheiden. Die Kosten für den Architekturwettbewerb, die 
Weiterbearbeitung des Siegerprojektes, die Erstellung eines Kostenvoranschlages und die 
damit vorhandene Entscheidungsgrundlage für den Volksentscheid über den Bau eines Al-
terszentrums der Gemeinde Schwyz werden mit Fr. 1‘900‘000.- inkl. MwSt. veranschlagt und 
beinhalten: 
 



- 5 -  

Fr. 270‘000.- Bauherrenvertretung/Bauherrenberatung, Organisation Projektwettbewerb 
Fr. 20‘000.- verschiedene Vorabklärungen und Vorbereitungsarbeiten wie Baugrundun-

tersuchungen, Vermessungsarbeiten, Terrainaufnahmen 
Fr. 320‘000.- Durchführung Architekturwettbewerb 
  Organisation und Durchführung des Wettbewerbes, Vorprüfungen, Honora-

re Jury, div. Wettbewerbsunterlagen und Preisgelder 
Fr. 30‘000.- Allfällige Überarbeitung Wettbewerb 
Fr. 600‘000.- Erarbeitung eines Vorprojektes mit Detailstudien und Kostenvoranschlag als 

Grundlage für einen Verpflichtungskredit für den Alters- und Pflegeheim-
neubau. (Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10%) 

Fr. 560‘000.- Einbezug von Bauingenieuren, Gebäudespezialisten, Fachspezialisten und 
Fachplanern für die Detailabklärungen und Kostenermittlung. 

Fr. 100‘000.- Nebenkosten (Kopien, Vervielfältigungen, Dokumentationen) 
 
Der Projektwettbewerb wird nach Genehmigung des erforderlichen Planungskredites im Jahr 
2010 durchgeführt. Mit der eigentlichen Projektierung kann somit im Jahr 2011 begonnen 
werden.  
 
 
C. Antrag 
 
1. Es wird für die Durchführung eines Architekturwettbewerbes, die Weiterbearbeitung des 

ausgewählten Projektes und der Erstellung eines Kostenvoranschlages für ein neues Al-
terszentrum der Gemeinde Schwyz auf der Liegenschaft Ziegellücken ein Verpflichtungs-
kredit von Fr. 1‘900‘000.- plus auflaufende Teuerung genehmigt. 

 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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Bericht der Rechnungsprüfungskommission  

 
Bezugnehmend auf § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden 
vom 27.01.1994 (FHG) unterbreiten wir Ihnen Bericht und Antrag zum  Verpflichtungskredit 
über Fr. 1‘900'000.- für Projektierung mit Architekturwettbewerb für den Neubau eines ge-
meindeeigenen Alterszentrums in  Ibach. 
 
Bericht 
 
Verantwortlich für dieses Projekt ist der Gemeinderat, während unsere Aufgabe darin be-
steht, ein Kreditbegehren in formeller, rechtlicher und materieller Hinsicht zu prüfen und der 
Gemeindeversammlung schriftlich Bericht und Antrag zu erstatten. 
 
Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zum Schluss, dass die gesetzlichen Erfordernisse für 
diesen Verpflichtungskredit eingehalten sind. 
 
Antrag 
 
Wir beantragen Ihnen, den Investitionsbeitrag von Fr. 1‘900'000.- zu genehmigen. 
 

 
Schwyz, 10. Dezember 2009 Rechnungsprüfungskommission der                                                    
 Gemeinde Schwyz  
 

Pirmin Zehnder, Präsident 
Ueli Bär 
Markus Furrer 
Peter Geisser 
Walter Nobs 
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Die heutige Turnhalle Lücken wurde im Jahr 1959 erstellt.  

 
Traktandum 2 
 
 

Verpflichtungskredit von Fr. 500‘000.- für die Projektierung einer 
neuen Doppelturnhalle bei der Schulanlage Lücken 

 
 

 

Kurz-Zusammenfassung  
 

Mit dem vorhandenen Turnhallenangebot kann der Bedarf an Turn- und Sportlektionen 

für die Gemeindeschule und die Sportvereine nicht abgedeckt werden. Zudem entspre-

chen die Turnhallen Herrengasse, Lücken und Christophorus nicht mehr den Anforde-

rungen an den Schul- und Vereinsport. Für eine zukunftsorientierte Lösung der Turnhal-

lensituation in der Gemeinde Schwyz ist unter Anderem der Abbruch der bestehenden, 

mit erheblichen Schäden und Mängel aufweisenden Turnhalle Lücken vorgesehen. Als 

Ersatz und Erweiterung ist der Bau einer Doppelturnhalle auf der Schulanlage Lücken 

geplant. Die Doppelturnhalle liegt zentral und kann durch die Schüler der Schulkreise 

Herrengasse, Lücken und Ibach benutzt werden. Zur Finanzierung der Projektierung 

und Erstellung eines Kostenvoranschlages als Abstimmungsgrundlage für den Neubau 

der Doppelturnhalle wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 500‘000.- beantragt. 
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A. Bericht 
 
Ausgangslage 

Im Jahre 2004 legte der Gemeinderat ein Projekt für eine neue Einfachturnhalle in der Schul-
anlage Lücken vor. Das Projekt fand wegen verschiedenen Argumenten keine Mehrheit. Die 
Frage bezüglich fehlender Kapazitäten für den Schulsport konnte in der Zwischenzeit nicht 
gelöst werden. Der Gemeinderat hat im Jahre 2008 eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem 
Auftrag, den Zustand und die Zweckmässigkeit aller gemeindeeigenen Turnhallen zu überprü-
fen. Es galt gleichzeitig ein umfassendes Gesamtkonzept auszuarbeiten, um die Turn- und 
Sportbedürfnisse der Schule und der Vereine in der gesamten Gemeinde Schwyz zukunftori-
entiert zu lösen. 
Heute stehen in der Gemeinde Schwyz für Sportaktivitäten folgende Turnhallen zur Verfü-
gung: 
 
- 3-fach Turnhalle: Turnhalle Kollegi (Kanton Schwyz) 

   Turnhalle Rubiswil (Bezirk Schwyz) 
 

- 1-fach Turnhalle: Turnhalle Herrengasse (Gemeinde Schwyz) 
  Turnhalle Lücken (Gemeinde Schwyz) 
  Turnhalle Christophorus (Gemeinde Schwyz) 
  Turnhalle Krummfeld (Gemeinde Schwyz) 
  Turnhalle Seerüti (Gemeinde Schwyz) 
  Turnhalle Rickenbach (Kanton Schwyz) 
 
Die eingesetzte Arbeitsgruppe, welcher auch Mitglieder der Sportvereine SC Schwyz, TV 
Ibach, Turnerinnen Ibach, STV Seewen und Vipers InnerSchwyz angehörten, nahm eine aus-
führliche Analyse vor.  

Durch verschiedene Fachpersonen wurden die Turnhallen Herrengasse, Lücken und Christo-
phorus überprüft, mit dem Ziel, begründete Aussagen zur aktuellen Sicherheit und Tauglich-
keit, aber auch zur längerfristigen Nutzung dieser drei Turnhallen zu erhalten. 

Die Arbeitsgruppe führte zur Turnhallensituation eine Umfrage bei 52 Sportvereinen in der 
Gemeinde Schwyz durch, um ihre Situation kennenzulernen. 

Schliesslich ergaben detaillierte Abklärungen beim Kanton bzw. Bezirk Schwyz, dass weder 
bei der Turnhalle Kollegi noch bei der Turnhalle Rubiswil freie zusätzliche Hallenzeiten an die 
Gemeinde Schwyz abgegeben werden können. Daraus mussten die folgenden Erkenntnisse 
gewonnen werden: 

Á Die gemeindeeigenen Turnhallen Herrengasse (Baujahr 1927), Lücken (Baujahr 1959) 
und Christophorus (Baujahr 1954) entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen 
an den Schul- und Vereinssport bezüglich Sicherheit und Grösse und dem Stand der 
Haustechnik.  

Á Die Turnhalle Lücken weist erhebliche Schäden und Mängel auf; einzelne Sportarten 
können wegen der Bodenbeschaffenheit nicht mehr aktiv ausgeübt werden. Um eine 
längerfristige Nutzung der Turnhalle zu gewährleisten, muss für eine Sanierung mit Inves-
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titionen von 2.5 – 3.0 Mio gerechnet werden. Trotz einer Sanierung entspricht die Turn-
halle nicht den heutigen Anforderungen und Ansprüche an den Schul- und Vereinssport. 

Á Mit dem vorhandenen Turnhallenangebot kann beinahe ein Viertel des Bedarfs an obli-
gatorischen Turnlektionen in den Schulkreisen Herrengasse, Lücken und Ibach nicht ab-
gedeckt werden. 

Á Die drei Turnhallen reichen flächenmässig nicht mehr für die Spielsportarten des Schul- 
und Vereinssports aus. Keine entspricht den heutigen Minimalmassen und genügt den 
heutigen Anforderungen für den Turnunterricht ab der Mittelstufe (3./4. Primarklasse) 
nicht mehr. 

Á Das gemeindeeigene Hallenangebot reicht nicht aus, um die Bedürfnisse der Sportverei-
ne zu decken. Mehrfach müssen Vereine ausweichen, ihr Sportangebot reduzieren oder 
streichen.  

Der Sanierungsbedarf ist damit sowohl von der Kapazität wie auch vom Ausbaustandart her 
ausgewiesen.  
 
Lösungskonzept 

Das Konzept zur zukunftsorientierten Lösung der Turnhallensituation in der Gemeinde 
Schwyz sieht die Behebung der sicherheitstechnischen Mängel in den Turnhallen Herrengasse 
und Christophorus vor. Die Turnhallen Seerüti und Krummfeld genügen den heutigen Anfor-
derungen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Übernahme der Turnhalle Rickenbach mit den 
Aussenanlagen vom Kanton als bisherigem Eigentümer geplant. Die bestehende Turnhalle 
Lücken hingegen wird abgebrochen. Der ermittelte Sanierungsaufwand von 2,5 bis 3 Millio-
nen Franken steht in keinem Verhältnis zum erwirkbaren Nutzen. Geplant ist deshalb der Er-
satz der Turnhalle Lücken durch den Neubau einer Doppelturnhalle auf dem gleichen Areal. 
Der Standort befindet sich im Besitz der Gemeinde Schwyz und zeichnet sich durch seine 
zentrale Lage und gute Erreichbarkeit aus. Mit dem vorliegenden Planungskredit können ein 
Vorprojekt und ein Kostenvoranschlag erarbeitet werden. Für den Neubau der Doppelturnhal-
le wird von einem geschätzten Kostenvolumen von rund 7,3 Millionen Franken (inklusive 
Projektierungskredit) ausgegangen und es kann mit einem Kantonsbeitrag im gesetzlichen 
Rahmen gerechnet werden. Über den eigentlichen Bau wird an einer Volksabstimmung in 
rund einem halben Jahr entschieden. 
 
 
B. Kosten und Termine 
 
Die Kosten für die Projektierung des Abbruches der bestehenden Einfachturnhalle und deren 
Ersatz durch eine neue Doppelturnhalle bei der Schulanlage Lücken werden mit Fr. 500‘000.- 
veranschlagt. Sie beinhalten die Kosten für alle notwendigen Vorabklärungen und Vorberei-
tungsarbeiten, für die Erarbeitung eines Vorprojektes mit Detailstudien und Kostenvoran-
schlag sowie die Aufwendungen des Bauingenieurs und der Fachplaner für die Kostenermitt-
lung und für Detailabklärungen. Im Rahmen der Projektierung muss gleichzeitig auch ein de-
tailliertes Verkehrskonzept für die Erschliessung und die Parkierungsmöglichkeiten bei der 
Schulanlage Lücken erarbeitet werden. Mit der Projektierung soll umgehend begonnen wer-
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den, damit im Herbst 2010 ein Projekt mit Kostenvoranschlag als Abstimmungsgrundlage für 
einen Verpflichtungskredit für den Turnhallenneubau vorgelegt werden kann. 
 
 
C. Antrag 
 
1. Es wird für die Planung einer Doppelturnhalle bei der Schulanlage Lücken in Schwyz ein 

Verpflichtungskredit von Fr. 500‘000.— plus allfällig auflaufende Teuerung genehmigt. Im 
Projektierungskredit enthalten sind die Aufwendungen für das Vorprojekt und die Erstel-
lung eines Kostenvoranschlages als Abstimmungsgrundlage für den Entscheid über den 
Abbruch der bestehenden Einfachturnhalle und deren Ersatz durch eine neue Doppelturn-
halle.  
 

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission  

 
Bezugnehmend auf § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden 
vom 27.01.1994 (FHG) unterbreiten wir Ihnen Bericht und Antrag zum  Verpflichtungskredit 
über Fr. 500'000.- für die Projektierung einer Doppelturnhalle bei der Schulanlage Lücken. 
 
Bericht 
 
Verantwortlich für dieses Projekt ist der Gemeinderat, während unsere Aufgabe darin be-
steht, ein Kreditbegehren in formeller, rechtlicher und materieller Hinsicht zu prüfen und der 
Gemeindeversammlung schriftlich Bericht und Antrag zu erstatten. 
 
Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zum Schluss, dass die gesetzlichen Erfordernisse für 
diesen Verpflichtungskredit eingehalten sind. 
 
Antrag 
 
Wir beantragen Ihnen, den Investitionsbeitrag von Fr. 500'000.- zu genehmigen. 
 

 
Schwyz, 10. Dezember 2009 Rechnungsprüfungskommission der                                                    
 Gemeinde Schwyz  
 

Pirmin Zehnder, Präsident 
Ueli Bär 
Markus Furrer 
Peter Geisser 
Walter Nobs 
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HINWEIS FÜR DIE STIMMBÜRGER 
 
 
 

Die Urnenabstimmung findet am Sonntag, 7. März 2010, statt. Beachten Sie 

beim Urnengang die folgenden Regeln: 

 

Für die briefliche Abstimmung 
 
 

Á Ohne handschriftliche Unterschrift auf der Stimmrechtskarte ist die Stimm-

abgabe ungültig. 

Á Nutzen Sie den Vordruck auf der Stimmrechtskarte und legen Sie diese so ins 

Rückantwort-Kuvert, dass die Zustelladresse (Gemeindekanzlei Schwyz) klar 

ersichtlich ist. 

Á Legen Sie den Stimmzettel ins Wahlkuvert und dieses wiederum ins Rück-

antwort-Kuvert. 

Á Werfen Sie das Rückantwort-Kuvert bis spätestens am Abstimmungssonntag 

um 11 Uhr in den Gemeindebriefkasten (Haus Spittel an der Herrengasse 17 

in Schwyz) oder geben Sie dieses bis spätestens am Mittwoch (für A-Post am 

Donnerstag) vor dem Abstimmungssonntag frankiert zum Postversand. 

 

Für die Abstimmung an der Urne 

 

Á Das Urnenbüro ist am Abstimmungssonntag zwischen 10 und 11 Uhr im 

Gemeindehaus Spittel an der Herrengasse in Schwyz geöffnet. 

Á Vergessen Sie auf keinen Fall, die gesamten Unterlagen für die Stimmabgabe 

(Stimmrechtskarte, Stimmzettel, Wahlkuvert) mitzunehmen; im und vor dem 

Stimmlokal liegen keine Abstimmungszettel auf. 

 


